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Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz (EG 

ZeugSG) 

 

 

Beschlussesentwurf: 

 

 

§ 3 Absatz 1 soll lauten: 
1 Die Beschwerde gegen Entscheide nach § 2 ist zulässig gegen Verfügungen der Staatsanwalt-

schaft und der Jugendanwaltschaft sowie der erstinstanzlichen Gerichte. 

 

 

Im übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrates. 

 

 

Für die Redaktionskommission 

Präsident:  Aktuar a.i.:  

Christian Werner Fritz Brechbühl 

 

 

Sprecher/in der Kommission: Christian Werner 


